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Drei Grundsätze zur allgemeinen 
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Drei Grundsätze zur allgemeinen 

Förderung der Biodiversität

1. Pflanzliche Artenvielfalt erhöhen

2. Einheimische Wildpflanzen zählen für einheimische Tiere

3. Überwinterung für Überleben von Individuen und Erhalt 

von Populationen zentral

Fotos: H. 

Naruhn



Dunkelgrüne und hellgrüne 

Maßnahmen

Dunkelgrün

= besonders wertvoll für 

viele, auch gefährdete Arten

- hohe Vielfalt von (Wild)-

Pflanzenarten 

(ganzjährig)

- bietet neben Nahrung 

auch Überwinterung/ 

Fortpflanzungs-

möglichkeiten



Dunkelgrüne und hellgrüne 

Maßnahmen

= wertvoll für einige, meist 

weniger gefährdete Arten

- bietet vor allem Nahrung 

für Generalisten

- oft kurzzeitig mit 

begrenzter Zahl von 

Pflanzenarten

Hellgrün



Nicht-produktive Flächen auf 

Ackerland
GLÖZ 8/ ÖR 1a

- ganzjährige Brache beginnend ab Ernte der Hauptkultur im Vorjahr, 

Selbstbegrünung oder aktive Begrünung (keine landwirtschaftliche 

Kultur in Reinsaat (Gattung)), mehrjährige Stilllegungen möglich

- keine Bodenbearbeitung, außer, um der Möglichkeit der Begrünung 

durch Aussaat nachzukommen

- kein Einsatz von Düngemitteln und PSM

- Pflegeverbotszeitraum 01. April bis 15. August

- Mindestgröße 0.1 ha

- ab 1. September Antragsjahr Vorbereitung und Durchführung der 

Aussaat der Folgekultur mit Ernte im Folgejahr und Beweidung durch 

Schafe und Ziegen möglich (W-Raps oder W-Gerste ab 15.8.)



ÖR 1: Bereitstellung von Flächen zur 

Verbesserung der Biodiversität und 

Erhaltung von Lebensräumen

ÖR 1a: Nichtproduktive Flächen auf Ackerland

- über GLÖZ 8 hinausgehend (> 4 %)

- Mindestgröße 0.1 ha

- zusätzlich mindestens 1 %, max. 6 % des förderfähigen AL im Betrieb  

sind begünstigungsfähig

- 1. %: 1300 ú

- 2. %: 500 ú

- 3.- 5. %: 300 ú

- keine PSM und keine Düngemittel (auch kein Wirtschaftsdünger)

- keine Beantragung auf Konditionalitäts-LE oder Agroforstsystemen

- Mindesttätigkeit/ Pflegeverbot/ Umbruch wie GLÖZ 8



ÖR1a/ GLÖZ 8

Biodiversitätsfreundliche nichtproduktive 

Flächen

je pflanzenartenreicher und länger, desto besser

- Selbstbegrünung evtl. eine Option?? 

- FAKT II E7 und E8 können NACH der Verpflichtung ohne Umbruch 

etc. für GLÖZ 8 angerechnet werden (langjährige Standzeit macht 

besonders wertvoll)

- FAKT II E13.2 kann nach Getreideernte stehen bleiben und im 

Folgejahr für GLÖZ 8 beantragt werden

- Möglichkeit der mehrjährigen Stilllegung nutzen



Möglichkeiten für Blühflächen



Möglichkeiten für Blühflächen

einjährige Blühflächen ÖR 1b

- Mindestgröße 0.1 ha; nur auf (Teil)- Flächen mit ÖR1a Beantragung

- Blühstreifen: 20 - 30 m breit; 

- Blühfläche: nicht streifenförmig (breiter 30 m) und max. 1 ha

- Aussaat bis 15.5.

- Standzeit bis 31.12., im zweiten Jahr auf selber Fläche bei erneuter 

Aussaat bis 1.9.

- Mischungen einjährig: mindestens 10 Arten aus Liste A GAP-DZ-VO 

(z. B. Buchweizen, Esparsette, Luzerne, Borretsch, Phacelia, 

Sonnenblumen)

- Pflegeverbotszeitraum 01. April bis 15. August

- zusätzlich zu ÖR1a 150 ú



Möglichkeiten für Blühflächen

einjährige Blühflächen ÖR 1b

Vorteile

- meist schöner Blühaspekt

- Kulturarten laufen 

gleichmäßig(er) und 

sicher(er) auf 

- wenig Risiko durch kurze 

Standzeit

- kurzzeitiges 

Nahrungsangebot v. a. für 

generalistische Insekten

Nachteile/ Risiken

- relativ artenarm und fast 

ausschließlich Kulturarten

- Blütennahrung oft sehr spät



Möglichkeiten für Blühflächen

zweijährige Blühflächen ÖR 1b

- Mindestgröße 0.1 ha; nur auf (Teil)- Flächen mit ÖR1a Beantragung

- Blühstreifen: 20 - 30 m breit; 

- Blühfläche: nicht streifenförmig (breiter 30 m) und max. 1 ha

- Aussaat bis 15.5.

- Standzeit bis 1.9. im zweiten Jahr

- Mischung mindestens (und ausschließlich) 5 Arten aus Liste A und 5 

Arten aus Liste B (z. B. Hornklee, Schafgarbe, Margeriten, Wegwarte)

- Mindesttätigkeit nötig, wenn keine Aussaat im Antragsjahr

- Pflegeverbotszeitraum 01. April bis 15. August

- zusªtzlich zu ¥R1a 150 ú



Möglichkeiten für Blühflächen
FAKT II E7: Blüh- Brut- und 

R¿ckzugsrªume: 650 ú/ha
- Aussaat von M3+ auf aus der Erzeugung genommenen Ackerflächen bis 

spätestens 15. Mai (10 kg/ha; in Folgejahren mehr) oder bereits im Herbst des 

Vorjahres (bis einschl. 2024 noch Ăalteñ M3 erlaubt)

- Mindestgröße 0.3 ha, Mindestbreite 10 m

- Winterruhe bis einschl. 15. 1., danach Mulchen/ Bodenbearbeitung von ½ der 

Fläche zur Neuaussaat bis 15.5. 

- Bodenbearbeitung und Neueinsaat jährlich im Wechsel 

- letztes Jahr bei Winterung Bearbeitung ab 1.9.

- keine PSM/ Düngemittel



für Öko-Mischungen dürfen vors. bis zu 5 Arten ersatzlos gestrichen werden

Bot. Name Dtsch. Name M3 M3+ Wild/Kulturform Spez. Ersatzarten

Achillea millefolium Schafgarbe 0.1 1 W Anthriscus sylvestris, Pastinaca sativa

Agrostemma githago Kornrade 3 2 W

Anthyllis vulneraria Wundklee 1 1 W/K Medicago lupulina, Trifolium dubium, Trifolium campestre

Borago officinalis Borretsch 3 3 K

Brassica oleracea var. medulosa Markstammkohl 2 0 K

Brassica rapa Winterrübsen 4 0 K

Camelina  sativa Leindotter 0 6 K

Carum carvi Kümmel 1 3 K

Cichorium intybus Wegwarte 0 3 W Hieracium spec.; Crepis capillaris, Crepis biennis; Leontodon hispidus

Centaurea cyanus Kornblume 1.5 1 W ungefüllt Centaurea scabiosa; Scabiosa columbaria

Centaurea jacea Wiesenflockenblume 0.5 2 W Centaurea scabiosa; Scabiosa columbaria

Knautia arvensis Acker-Witwenblume 0 0.1 W Centaurea scabiosa; Scabiosa columbaria

Coriandrum sativum Koriander 7 6 K

Daucus carota Wilde Möhre 1 2 W Anthriscus sylvestris, Pastinaca sativa

Echium vulgare Gem. Natternkopf 0.3 0.3 W Anchusa officinalis

Fagopyrum esculentum Buchweizen 10 6 K

Foeniculum vulgare Fenchel 2 4 K

Helianthus annuus Sonnenblume 6 3 K Pollen

Lepidium sativum Kresse 3 3 K

Leucanthemum vulgare Margerite 0.5 2 W Leucanthemum ircutianum

Linum  usitatissimum Öllein 0 5 K

Lotus corniculatus Hornklee 1 4 K Hippocrepis comosa

Medicago sativa Luzerne 3 3 K

Melilotus alba Weißer Steinklee 0.5 2 W

Melilotus officinalis Gelber Steinklee 1 0 W

Onobrychis viciifolia Esparsette 4 6 W HS

Origanum vulgare Oregano 0.1 0.1 W Thymus pulegioides

Papaver rhoeas Klatschmohn 0.3 0.3 W

Phacelia tanacetifolia Phacelie 2 5 K

Picris hieracioides Gew. Bitterkraut 0 0.1 W Hieracium spec.; Crepis capillaris, Crepis biennis; Leontodon hispidus; Hypochaeris radicata

Prunella vulgaris Gew. Braunelle 0 0.2 W Betonica officinalis, Clinopodium vulgare, Lamium spec.

Secale multicaule Waldstaudenroggen 12 4 K

Sinapis alba Gelbsenf 15 0 K

Trifolium pratense Rotklee 2 3 K

Trifolium incarnatum Inkarnatklee 8 10 K

Vicia sativa Saatwicke 3 3.9 K

Vicia villosa Zottelwicke 2 0 K

Vicia  faba Ackerbohne 0 5 K

Verbascum densiflorum Großblütige Königskerze 0.2 0 W

Gesamtartenzahl 32 33



Knuff et al. 2021

FAKT E7 

zweijähriger 

Teil



Knuff et al. 2021

FAKT E7 

zweijähriger 

Teil

EinordnungïFAKT II E7 & Biodiversität ïFAKT II E8 und BiodiversitätïïNützlingsförderungïUmsetzung von Blühflächen- Fazit



Möglichkeiten für Blühflächen

FAKT II E8: Brachebegrünung mit 

mehrjªhrigen Bl¿hflªchen: 730 ú/ha

- Förderfähig ist eine Fläche von max. 10 ha je Betrieb und maximal 50 Prozent 

der gesamten betrieblichen Ackerfläche des ersten Verpflichtungsjahrs. 

- Aussaat von vorgegebenen mehrjährigen Blühmischungen mit regionalem 

Saatgut auf aus der Erzeugung genommenen Ackerflächen. 

-Aussaat bereits im Herbst des Vorjahres oder im Frühjahr bis spätestens 15. 

Mai. 

-Die Aussaatstärke beträgt zwischen 8 - 10 kg/ha.  

- Nach Aussaat ist während des gesamten 

Verpflichtungszeitraums grundsätzlich weder Befahren, 

Bearbeiten noch Nutzung zulässig. 

- Kein Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. 

- Die Standzeit beträgt mindestens 5 Jahre. 



- der Aufwuchs auf den bereitgestellten Ackerflächen darf grundsätzlich 

nicht genutzt werden. 

- Eine Nachsaat / Neuansaat/ Schröpfschnitt bei möglichen 

Etablierungsproblemen ist nach Zustimmung der Unteren 

Landwirtschaftsbehörde möglich. 

- Nachweis des Saatguteinkaufs über Lieferschein, Rechnung oder 

Etikett. 

- Bei streifenförmiger Aussaat ist auf der überwiegenden Länge eine 

Mindestbreite von 5 Metern einzuhalten. 

Möglichkeiten für Blühflächen

FAKT II E8: Brachebegrünung mit 

mehrjªhrigen Bl¿hflªchen: 730 ú/ha



Vorteile Risiken

Möglichkeiten für Blühflächen

FAKT II E8 (und E7)



FAKT II E8

Ökologische Zellen

Vorteile

- größte Pflanzenvielfalt in 

FAKT II

- hoher Anteil einheimischer 

WildartenĄ Spezialisten

- Blütenangebot über 

gesamte Saison

- lange BodenruheĄ Humus

- Nützlingsförderung

- langjähriger 

Überwinterungsplatz

Risiken

- konkurrenzschwache, 

unregelmäßig keimende 

Arten: relativ hohes 

Verunkrautungsrisiko

- Eingriffsmöglichkeiten 

beschränkt

- Samenbank baut sich auf 

(aber: keine ĂAckerartenñ)



Projekt: Wie kann der Etablierungserfolg von mehrjährigen 

Blühmischungen verbessert werden?

- Aussaatzeitpunkt (Herbst vs. Frühjahr)

- Aussaatdichte (10 vs. 15 kg)

- Schnellbegrüner

- Saatgutummantelung
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1. Standjahr
Foto Annegret Schulze, ZVF 

Döggingen

2. Standjahr

3. Standjahr

5. Standjahr

4. Standjahr



https://ltz.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-

mlr/get/documents_E1295381182/MLR.LEL/PB5Documents/ltz_ka/Arbeitsfelder/Landwirtschaft%20u

nd%20Umwelt/Biodiversit%C3%A4t/Bl%C3%BChmischungen_DL/Schild%20Bl%C3%BChmischung

en%20DIN%20A3_2022_Druck.pdf



Blühflächen

Tipps zur Etablierung

- Standort: gern mager, aber möglichst ohne Wurzelunkräuter 

- Bodenvorbereitung falls Wurzelunkräuter: Pflug + mehrmaliges 

Grubbern; aggressive Samenunkräuter: mehrmalige flache 

Bearbeitung, letzte sehr flach

- Saatgut oberflächlich ablegen und rückverfestigen

- falls starke Verunkrautung im ersten Jahr bei FAKT II E8: 

Schröpfschnitt beantragen: auf 10 cm Höhe wenn Bestand ca. 

kniehoch

- FAKT II E8 gerne vor Sommerung für lange Standzeit nach 

letztem Jahr

- bei zwei- und mehrjährigen: Spätsommeraussaat (v. a. in 

milden Gebieten, bei Sommerunkräutern)!



Weitere biodiversitätsfördernde 

Maßnahmen in der neuen GAP

Schwerpunkt FAKT II



ÖR 2: Anbau vielfältiger Kulturen mit 

mindestens fünf Hauptfruchtarten im 

Ackerbau (mind. 10 % Leguminosen)

- mindestens 5 verschiedene Hauptfruchtarten im Antragsjahr

- pro Hauptfruchtart mindestens 10 % bis max. 30 % Anteil, Getreide max. 

66 %

- mind. 10 % Leguminosen oder leguminosenlastige Gemenge (= 

Leguminosenmischkultur)

- wenn > 5 Hauptfrucharten: zusammenfassen

- Hauptfrüchte: Gattungen von Kulturpflanzen (Sommerung und Winterung 

verschiedene HF); Arten innerhalb Solanaceae/ Cucurbitaceae/ 

Brassicaceae; Gras&Grünfutter; Triticum spelta; Mischkulturen

- nicht: Brachen

- 45 ú/ha



https://ltz.landwirtschaft-

bw.de/pb/MLR.LTZ,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Anbauanl

eitungen

https://ltz.landwirtschaft-

bw.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Hi

nweise+zum+Pflanzenbau



Neues in FAKT II: E9
Anbau von Mais mit Gemengepartnern 

(Stangenbohnen): 130 ú/ha

- Mischung von Mais mit 

Stangenbohnen

- Aussaat nur als fertige 

Saatgutmischung 

zulässig 

- Die Anteile der beiden 

Mischungskomponenten 

müssen zwischen 60 und 

70 % bei Mais und 30 bis 

40 % bei Stangenbohne 

liegen Foto: V. Schulz



FAKT II E9

Mais-Stangenbohne

Vorteile

- Nahrungsangebot für 

Hummeln (zumindest am 

Feldrand)

- ggf. leicht erhöhter 

Proteingehalt im 

Grundfutter

Risiken

- Unkrautregulierung leicht 

erschwert

- Ernte bei guter 

Bohnenentwicklung ggf. 

erschwert

- Phasingehalt



FAKT II E9

Mais-Stangenbohne

Umsetzung

- Silomaisstandorte ohne starken Gänsefuß- oder Disteldruck

- standfeste und stängelfäuleresistente Maissorte, kältetolerante und 

phasinarme Bohne mit ähnlichem TKM

- Bodentemperatur bei Aussaat 10 ÁC, etwas später als reine 

Maisaussaat, max. 5-6 cm tief

- Aussaat in einer Überfahrt mit Mais-Einzelkornsätechnik möglich

- chem. Kontrolle nur im Vorauflauf: 2,0 l/ha Stomp Aqua + 0,7 l/ha

Spectrum in 300 l/ha; max. 3 Tage nach Saat

- am besten 4- jährige Pause von Leguminosenanbau

- https://ltz.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-

mlr/get/documents_E460272236/MLR.LEL/PB5Documents/ltz_ka/Service/Schriftenreih

en/Hinweise%20zum%20Pflanzenbau/Mais_Stangenbohnen_Gemenge.pdf



Erweiterter Drillreihenabstand im Getreide 

(Lichtªcker): 150 ú/ha

- Abstand der Drillreihen 

von 25 bis max. 45 cm. 

-Aussaat in Doppelreihen 

ist erlaubt (je zwei 

Säschare geöffnet, zwei 

geschlossen). 

-Herbizide und Insektizide 

sind ab Aussaat 

unzulässig, ebenso wie 

insektizide Beizen.

Neues in FAKT II: E13.1

Weite Reihe Doppelreihen

mind. 25 cm mind. 30 cm



Lichtäcker

Vorteile

- einheimische, ggf. 

gefährdete Ackerwildkräuter 

können zum Zug kommen

- Platz für Bodenbrüter

- ggf. Nahrung für 

Bodenbrüter

Risiken

- Ertragsrückgänge

- Problemunkräuter (v. a. bei 

guter Stickstoffversorgung)

- Anlocken und Weghacken 

von Bodenbrütern 

- Erosion

FAKT II E13.1



Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender 

Untersaat im Getreide: 230 ú/ha

- Einsaat von Winter- und Sommergetreide, bei einem Abstand der Drillreihen 

des Getreides von 25 bis max. 45 cm. 

- Auch eine Aussaat des Getreides in Doppelreihen ist erlaubt (je zwei Säschare

geöffnet, zwei geschlossen). Zwischen den Getreidedoppelreihen und der 

nächsten Getreidedoppelreihe muss der Abstand mindestens 30 cm betragen. 

- Einsaat vorgegebener Saatgutmischung für Winter- bzw. Sommergetreide vor  

Auflaufen des Getreides (BBCH 09) 

- Herbizide und Insektizide sind ab Aussaat unzulässig.

- mechanische Unkrautregulierung ist ab der Aussaat der Untersaat unzulässig.

- Ein Umbruch der Untersaat ist erst ab dem 01.09. möglich. 

- Die Verwendung von insektiziden Beizmitteln ist nicht erlaubt. 

Neues in FAKT II: E13.2



Wintergetreidemischung
Neues in FAKT II: E13.2

Bot. Name Dt. Name W/K Gew % Grundsätzlich erlaubte Ersatzarten

Achillea millefolium Schafgarbe W 1

Knautia arvensis (Acker-Witwenblume); Crepis capillaris (Kl. Pippau); 

Hypochaeris spec. (Ferkelkraut-Arten); Hieracium spec. 

(Habichtkräuter); Scorzoneroides autumnalis (Herbst-Löwenzahn); 

Leontodon hispidus (Rauer Löwenzahn)

Calendula officinalis Ringelblume K 3.5

Camelina sativa Leindotter K 1

Coriandrum sativum Koriander K 5

Linum usitatissimum Lein K 5

Lotus corniculatus Hornklee K 12Anthyllis vulneraria (Wundklee)

Medicago lupulina Hopfenklee K 13.9Trifolium campestre (Feldklee); Trifolium dubium (Fadenklee)

Ornithopus sativus Seradella K 8.5

Plantago lanceolata Spitzwegerich W 3

Prunella vulgaris Gew. Braunelle W 0.1

Familie Lamiaceae (Lippenblütler) (z.B. Betonica officinalis, 

Clinopodium vulgare)

Sanguisorba minor Kl. Wiesenknopf W 1.5Pimpinella saxifraga, Pimpinella major (Kleine/ Große Bibernelle)

Trifolium hybridum Schwedenklee K 3.5

Trifolium incarnatum Inkarnatklee K 25

Trifolium pratense Rotklee K 7

Trifolium repens Weißklee K 3

Trifolium subterraneum Erdklee K 4Trifolium campestre (Feldklee), Trifolium dubium (Fadenklee)

Trigonella caerula Schabzigerklee K 1Trifolium campestre (Feldklee); Trifolium dubium (Fadenklee)

Valerianella locusta/ 

olitoria Feldsalat K 2

für Öko-Mischungen dürfen vors. bis zu 3 Arten ersatzlos gestrichen 

werden



Sommergetreidemischung

Neues in FAKT II: E13.2

Dt. Name W/K

Gew 

% grundsätzlich erlaubte Ersatzarten

Schafgarbe W 0.2

Knautia arvensis (Acker-Witwenblume); Hypochaeris spec. (Ferkelkraut-Arten); 

Hieracium spec. (Habichtkräuter); Scorzoneroides autumnalis (Herbst-Löwenzahn); 

Leontodon hispidus (Rauer Löwenzahn)

Ringelblume K 4

Leindotter K 1

Koriander K 5

Kresse K 5

Lein K 8

Hornklee K 9Anthyllis vulneraria (Wundklee)

Hopfenklee = 

Gelbklee K 12Trifolium campestre (Feldklee), Trifolium dubium (Fadenklee)

Serradella K 12

Spitzwegerich W 2.5

Schwedenklee K 3.5

Inkarnatklee K 24.8

Rotklee K 6

Weißklee K 4

Erdklee K 2Trifolium campestre (Feldklee), Trifolium dubium (Fadenklee)

Schabzigerklee K 1Trifolium campestre (Feldklee), Trifolium dubium (Fadenklee)

für Öko-Mischungen dürfen vors. bis zu 3 Arten ersatzlos gestrichen 

werden
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Pflanzlicher Artenreichtum der Untersaatenmischungen 

Bestäuberanflüge in einem 2-

Minuten-Intervall 2021



FAKT II E13.2

Weite-Reihe-Getreide mit Untersaaten

Vorteile

- SchlieÇen der ĂTrachtl¿ckeñ 

während der Saison

- Beitrag zu Bodenschutz/ 

Fruchtbarkeit

- attraktiv für Bodenbrüter

- weniger Arbeitsgänge/ PSM 

und Düngemittelreduktion

- Herbstbegrünung ohne 

Umbruch

- ggf. im Nachgang für GLÖZ 

8 nutzen

Risiken

- Ertragsrückgänge, 

insbesondere bei falschem 

Standort/ schlechter 

Etablierung der Untersaat

- evtl. erhöhte 

Trocknungskosten/ 

Sortieraufwand und 

verringerte HL-Gewichte

- erschwerte 

Beikrautregulierung


